
Datenschutzhinweise

1. Der gesetzliche Vertreter des Vereins ist Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO.

Gemäß § 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat der Vorstand die Stellung eines gesetzlichen 
Vertreters.

Gesetzlicher Vertretung des Vorstands:

Birgit Reich (Vorsitzende)

Ernst-Friedrich-Straße 4

76227 Karlsruhe

2.. Verarbeitung der personenbezogenen Daten, Zweck der Verarbeitung und Speicherdauer 

a) Beitritt zum Verein

Beim Beitritt zu unserem Verein werden folgende Daten erhoben und gespeichert: 

Name | Postadresse | Email-Adresse | Telefonnummer | Bezug zu kultureller Bildung

Die gespeicherten Daten werden zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses benötigt 
und verwendet, um mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten, sie über  das Vereinsgeschehen zu 
informieren und daran zu beteiligen. 

Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

Die Daten werden bei Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

b) Veröffentlichung der Daten auf der Internetseite

Auf unserer Website https://dasbuendnis.net/ veröffentlichen wir  nach Rücksprache folgende 
Daten von Vereinsaktiven:

Name | ggf. Foto

Die Veröffentlichung erfolgt, um den Verein, das Vereinsleben und seine Angebote darzustellen. 

Die Rechtsgrundlage dieser Datenvereinbarung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f ) bzw. 
für sensible Daten  Art. 9 Abs. 2. lit. a) DS-GVO.

Die Daten werden bei Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht sowie im Falle eines Widerrufs 
Ihrer Einwilligung. 

Das Bündnis für kulturelle Bildung e.V.
Postanschrift:
c/o KUK | Birgit Reich
Ernst-Friedrich-Straße 4
76227 Karlsruhe

kulturelle.bildung@dasbuendnis.net
Office: 0721/ 3351608
Mobil: 0173/ 2162934



3. Auszug zur DS-GVO aus der Satzung des Vereins §21: 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Verbands werden unter Beachtung der Vorgaben 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verband 

verarbeitet.

(2) Wenn die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, haben die 

Mitglieder der Mitgliedsvereine insbesondere die folgenden Rechte:

– das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

– das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

– das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

– das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

– das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und

– das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitenden oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als zur jeweiligen Auftragserfüllung gehörenden 

Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein 

hinaus.

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung und 

dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der Vorstand einen Verantwortlichen für den Datenschutz.


